
PRÄSIDENTMNKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 

R-1092/R 

Betrerr: Entwurr einer NoveLLe zum Krart­

rahrgesetz 1967 (EWR-Rnpassungs­

NoveLLe). 

Durchwahl: 

515 

nie Präsidentenkonrerenz der Landwirtschartskammern dster­

rei chs übermi t teL t in tier RnL aqe 25 ExempL are ihrer 5 teL'­

Lungnahme zu dem im Betrerr genannten Entwurt-. 

Für den GeneraL sekre tlir.-

25 Beilaqen 

1014 Wien, Löwelstraße 12, Postfach 124. Telefon 53 441, Te1ef:ix 53441-328, 53441-510, Fern,chreiber 1 3/5451 
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ABSCHRIFT 

PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

Rn das 

Bundesministerium für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr 

Radetzk.ystraße 2 

1031 Wien 

WienJ am 4.11.1992 

Ihr Zeichen/5chreiben vom: 

124. 115/112-I/2-92 9.10.1992 

Unser Zei cl7en: 

R- 1092/R 

Betreff: Entwurf einer NoveLLe zum Kraft­
fahrgesetz 1957 (EWR-Rnpassungs­
NoveL L e) . 

Durchwahl: 

515 

Di e Präsi den tenkonferenz der Land�vi r tsctJaftskammern tis ter-

reichs beehrt sichJ dem Bundesministerium fUr dffentLiche 

Wirtschaft und Verkehr zu dem im Betreff genannten Entwurf 

foLgende 5teLLungnahme bekanntzugeben: 

Zu RrtikeL I 

Zu Z 6 (§ 27 Rbs.3): 

Ruf Grund des neu zu schaffenden Rbs.3 mUssen kUnftig u.a. 

an Zugmaschinen und Rnhängern an der rechten Rußenseite 

zusätzLiche Rngaben ang�schrieben sein. Dazu wird darauf 

hingewiesenJ daß der geLtende Rbs.2 bereits rUr dieselben 

FahrzeugeJ U. 8. auch fUr Zugmaschinen und Rnhänger.J ja be­

re�!s RngabenJ die an der rechten Rußenseite angeschrieben 

zu sein habenJ enthäLt. Uberdies mUssen bereits nach dem 

geLtenden Rbs. 1 am Fahrzeug u.a. der Name und die Marke des 

20/SN-253/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



2 -

Erzeugers angeschrieben oder angebracht sein. 

Zur Uereinrachung bzw. besseren Lesbarkeit dieser Bezeich­

nungsvorschr i t-ten wi rd vorgescllL agen./ di e Flngabe "der Name 

des Erzeugers" entweder in Rbs. 1 zu streichen oder nicht in 

den neuen Rbs.3 aurzunehmen. Eine Doppelangabe erscheint 

nicht sinnvolL. Uberdies wird zur Erw�gung gesteLLtJ den 

geLtenden Rbs.2 sowie den neu zu scharrenden Rbs.3 zusam­

menzurassen./ um die Bezeichnungsvorschrirten mdglichst 

UbersichtLich zu gestaLten. 

Rus grammatikalischen Griinden erschiene es zweckm�!3ig) sowohl 

in Rbs.2 als auch in dem neu zu scharrenden Rbs.3 zwischen 

eien Wdrtern "Lastkrartwa!:}en " unei "Zugmaschinen " das Wort 

"und" durch einen Beistrich zu ersetzen. 

Zu Rrt.II: 

In Rbs. 1 ist vorgesehen./ eia!3 dieses Buneiesgesetz mit 

Inkrart treten des Rökommens Oöer den Europäi schen Wir t­

schartsraum in Krart treten soll. In Rnbetracht dessen) da!3 

dieses Bundesgesetz kaum vor Ende 1992 im BundesgesetzbLatt 

verdrrentlicht werden wird und im Hinblick daraur./ daß 

das Abkommen Ober den Europ�ischen Wi rt schart sraum mdgl i·­

cherweise bereits ab '7. 1. 1993 in Krart tritt., erscheint es 

unzumutbar./ daß die vorgesehenen Bezeichnungsvorschrirten 

des § 27 Rbs. 3 bereits mit dem Inkrarttreten des EWR Gel­

tung erLangen solLen. Halter von Landwirtschartlichen Zug­

maschinen und Rnhängern werden nicht in der Lage sein) 

innerhalb kiirzester Frist die neuen - zum Teil kompLizierten 

Rngaben (z.B. '�ur Messung der L�nge von Fahrzeugkombina-

t.i 0f1en ") - zu erheben unti anzu/Jri ngen. 

Es wi rod daher bean tragt) daß die Bes t immungen eier Z 6 (§ 27 
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Rbs.3) erst nach einer ausreichenden UbergangsFrist in 

Kraft treten soll en. Verl angt wird eine Legisvakanz zumin­

dest bis 3"1. 12. 1993. 

Das Pr�sidium des Nationalrates wird von dieser StelLung­

nahme durch UbersencJung von 25 RbzDgen in Kenntnis gesetzt. 

Der Präsi den t : Der Generalsekretär: 

gez. Schwarzböck gez. Dipl.lng. Dr. F��ber�ar 

::. .  
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